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(Übersetzung)

Konvention
über die Verjährung beim internationalen Warenkauf 

Präambel

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESER KONVENTION -
IN ANBETRACHT DESSEN, daß der internationale Han

del einen wichtigen Beitrag zur Förderung freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen den Staaten leistet,

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß die Annahme einheitlicher 
Regeln über die Verjährung beim internationalen Warenkauf 
die Entwicklung des Welthandels erleichtern würde —

HABEN folgendes VEREINBART: ^

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich 
Artikel 1

(1) Diese Konvention bestimmt die Voraussetzungen, un
ter denen die gegenseitigen Ansprüche zwischen einem Käu
fer und einem Verkäufer, die sich aus einem internationalen 
Kaufvertrag über Ware ergeben oder auf die Verletzung, 
Aufhebung oder Unwirksamkeit eines solchen Vertrages be
ziehen, wegen Ablaufs einer bestimmten Zeit nicht mehr 
ausgeübt werden können. Diese Zeitspanne wird im fol
genden als „Verjährungsfrist“ bezeichnet.

(2) Diese Konvention berührt nicht eine besondere Frist, 
innerhalb deren eine Partei als Voraussetzung für den Er
werb oder die Ausübung ihres Anspruchs der anderen Par
tei eine Mitteilung zu machen oder eine andere Handlung 
als die Einleitung, eines Rechtsverfahrens vorzunehmen hat.

(3) In dieser Konvention
a) bezeichnen die Ausdrücke „Käufer“, „Verkäufer“ und 

„Partei“ Personen, die Waren kaufen oder verkaufen 
oder die vereinbaren, Waren zu kaufen oder zu ver
kaufen, sowie deren Nachfolger in ' die Rechte und 
Pflichten aus dem Kaufvertrag;

b) bezeichnet der Ausdruck „Gläubiger“ eine Partei, die 
einen Anspruch geltend macht, unabhängig davon, ob 
der Anspruch auf die Zahlung einer Geldsumme ge
richtet ist oder nicht;

c) bezeichnet der Ausdruck „Schuldner“ eine Partei, ge
gen die ein Gläubiger einen Anspruch geltend macht;

d) bezeichnet der Ausdruck „Vertragsverletzung“ die 
Nichterfüllung des Vertrages durch eine Partei oder 
jede nicht vertragsgemäße Erfüllung;

e) umfaßt der Ausdruck „Rechtsverfahren“ jedes gericht
liche, schiedsrichterliche oder Verwaltungsverfahren;

f) umfaßt der Ausdruck „Person“ auch Gesellschaften, 
Vereinigungen oder andere Rechtsträger, die klagen 
oder verklagt werden können, unabhängig davon, ob 
sie dem privaten oder dem öffentlichen Recht ange
hören;

g) umfaßt der Ausdruck „schriftlich“ auch Mitteilungen 
durch Telegramm oder Fernschreiben;

h) bezeichnet der Ausdruck „Jahr“ ein Jahr nach dem 
Gregorianischen Kalender.

Artikel 2
Für die Zwecke dieser Konvention
a) wird ein Kaufvertrag über Ware als international an

gesehen, wenn der Käufer und der Verkäufer zur Zeit 
des Vertragsabschlusses ihre Niederlassungen in ver
schiedenen Staaten hacen;

* . < •
b) wird'die Tatsache, daß die Parteien ihre Niederlassun

gen in verschiedenen Staaten haben, nicht berücksich
tigt, wenn sie sich nicht aus dem Vertrag, aus frühe
ren Geschäftsbeziehungen oder aus Verhandlungen oder 
Auskünften ergibt, die vor oder bei Vertragsabschluß 
zwischen den Parteien geführt oder von ihnen erteilt 
worden sind;

c) gilt, wenn eine Partei eines Kaufvertrages über Ware 
Niederlassungen in mehr als einem Staat hat, als ihre 
Niederlassung diejenige, die unter Berücksichtigung der 
zur Zeit des Vertragsabschlusses den Parteien bekann
ten oder von ihnen in Betracht gezogenen Umstände 
die engste Beziehung zu dem Vertrag und zu seiner 
Erfüllung hat;

d) ist, wenn eine Partei keine Niederlassung hat, ihr ge
wöhnlicher Aufenthalt maßgebend;

e) wird weder berücksichtigt, welche Staatsangehörigkeit 
die Parteien haben, noch ob sie Kaufleute oder Nicht
kaufleute sind oder ob der Vertrag handelsrechtlicher 
oder zivilrechtlicher Art ist.

Artikel 3
(1) Diese Konvention ist nur anzuwenden, wenn die Par

teien des internationalen Kaufvertrages über Ware zur Zeit 
des Vertragsabschlusses ihre Niederlassungen in Vertrags
staaten haben.

(2) Soweit diese Konvention nichts anderes bestimmt, ist 
sie unabhängig von dem Recht anzuwenden, das sonst auf 
Grund der Regeln des internationalen Privatrechts anzu
wenden wäre.

(3) Diese Konvention ist nicht anzuwenden, wenn die Par
teien ihre Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen haben.

Artikel 4

Diese Konvention findet keine Anwendung auf den Kauf
a) von Ware für den persönlichen Gebrauch oder den Ge

brauch in der Familie oder im Haushalt;
b) bei Versteigerungen;
c) auf Grund von Zwangsvollstreckungs- oder anderen 

gerichtlichen Maßnahmen;
d) von Wertpapieren oder Zahlungsmitteln;
e) von Seeschiffen, Binnenschiffen oder Luftfahrzeugen;
f) von elektrischer Energie.

Artikel 5

Diese Konvention gilt nicht für Ansprüche, die gegründet 
sind auf

a) Tod oder Körperverletzung einer Person;
b) nukleare Schäden, die durch die verkaufte Ware ver

ursacht wurden;
c) ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung, ein Pfand-B

recht oder eine andere dingliche Sicherung;
d) eine in einem Rechtsverfahren ergangene richterliche 

oder schiedsrichterliche Entscheidung;
e) einen nach dem Recht des Ortes, an dem die Vollstrek- 

kung begehrt wird, vollstreckbaren Titel;
f) einen Wechsel oder einen Scheck.

Artikel 6
(1) Diese Konvention ist auf Verträge nicht anzuwenden, 

bei denen der überwiegende Teil der Pflichten des Verkäu
fers in der Ausführung von Arbeiten oder anderen Dienst
leistungen besteht.

(2) Den Kaufverträgen stehen die Verträge über die Lie
ferung herzustellender oder zu erzeugender Ware gleich, es 
sei denn, daß der Bertelier einen wesentlichen Те-' der für


